
KOSTENBEITRAGSSATZUNG

zur Satzung über die Betreuung von Kindern in 

der Tageseinrichtung für Kinder 

in der Gemeinde Glauburg



Warum eine Gebührenerhöhung 

 Die aktuelle Situation bei der Kindertagesstätte „Regenbogen“ ist geprägt von 

Personalnotstand, weiter steigenden Kosten und notwendigen Investitionen, um 

die gesetzlichen Vorgaben und Ansprüche der Eltern erfüllen zu können. 

 Dies macht zu Beginn des neuen Kindergartenjahres am 01.08.2023 eine 

Erhöhung der Kostenbeiträge in Glauburg notwendig.



Steigende Kosten 

 Strom = 4,5 

 Heizung = 2,7



Tariferhöhungen 

 Tariferhöhung 2022 

 Rückwirkend zum 1.7.2022 haben u.a. die Erzieher/innen die in den Entgeltgruppen S 2 
bis S 11a eine monatliche Zulage in Höhe von 130 Euro erhalten. 

 Zusätzlich 2 Regenerationstage pro Kalenderjahr.

 Somit geplante Personalkosten im Haushalt 2023 – 1.085.790,00 €

 Tariferhöhung 2023

 steuerfreie Einmalzahlung ("Inflationsausgleichsgeld"): insgesamt 3000 € verteilt auf 9 
Monate:

 01.06.2023: 1240 € - jeden Monat von Juli 2023 bis Februar 2024: 220 €

 01.03.2024: +200 €, anschließend +5,5%; insgesamt mindestens 340 €

 Somit geplante Personalkosten im Haushalt 2024 – 1.153.508,24 € 

 Personalkosten 

 Erhöhung der Kitapersonalkosten in den letzten zwei Jahren von 10,3 % 



 Die finanzielle Situation der Gemeinde Glauburg hat sich somit in den 

vergangenen Jahren dramatisch verschlechtert.

 Aus der nachstehenden Tabelle sind die Einnahmen und Ausgaben des 

Kindergartens ersichtlich. 

Ansatz 2023 vorl. 2022 2021

Einnahmen gesamt 517.850,00 € 574.050,00 € 695.697,45 €

Personalausgaben (Personal-u. Versorgungs-

aufwendungen)
1.115.700,00 € 1.167.000,00 € 932.565,57 €

Ausgaben Verwaltungs- und Betriebsaufwand

(inkl. ILV und AO)
367.340,00 € 312.680,00 € 562.813,45 €

Ausgaben gesamt 1.483.040,00 € 1.479.680,00 € 1.495.379,02 €

Zuschussbedarf / Defizit 965.190,00 € 905.630,00 € 799.681,57 €

Kinder im Schnitt/Monat 110 110 110

Zuschussbedarf/Platz/Jahr
8.774,45 € 8.233,00 € 7.269,83€

Zuschussbedarf/Platz/Monat
731,20 € 686,08 € 605,82 €



 Für das Jahr 2023 beträgt der Zuschussbedarf für den Kindergarten ca. 

965.190,00 €, was einem Betrag von 731,20 € pro Kind und Monat entspricht.

 Jedoch beträgt für das Jahr 2023 der tatsächliche Zuschuss für den 

Kindergarten pro Kind und Monat 146,45 €. 

 Differenz von 584,75 €. 

 Die Verwaltung sieht daher eine moderate und einheitliche Erhöhung um ca.  

6 % vor. 

 Das Basismodul bleibt durch die Landesförderung zur Beitragsfreistellung im 

Ü3-Bereich für Eltern dabei weiterhin kostenlos, ist allerdings ein wichtiger 

rechnerischer Wert für die Förderfähigkeit.

 Die anderen Module, auch im U3-Bereich, erhöhen sich entsprechend im 

gleichen Verhältnis. 



Berechnung Kita-Gebühren U3 Bereich

Alter Basismodul Mittagsmodul

1. Lebensjahr 
285,00 € 334,00 € 

2. Lebensjahr 
216,00 € 253,00 € 

Summe / 

Durchschnitt 

501,00 € / 2 

= 250,50 € 

587,00 € / 2

= 293,50 € 



1. Lebensjahr 
- 12,10 % - 12,15 % 

2. Lebensjahr + 15,97 % + 16 % 

Durchschnitt + 3,87 % + 3,85 % 

Erhöhung von 2,50 € 253,00 € 296,00 € 

1. Lebensjahr -11,23 % - 11,38 %

2. Lebensjahr + 17,13 % + 17% 

Durchschnitt + 5,90% 5,62 %



Berechnung Kita-Gebühren Ü3 Bereich

 Erhöhung Ü3 Bereich um 5,76 % = Verhältnis zu U3

 Basismodul 

 Bisher 195,00 € (07:00 Uhr bis 12:30 Uhr)

 Ab August 206,23 € (07:00 Uhr bis 13:00 Uhr) - 146,45 € Förderung = 59,78 € Eigenanteil der Gemeinde

 59,78 € / 22 Arbeitstage = 2,71 € pro Tag 

 Mittagsmodul 

 Bisher 2,34 € (12:30 Uhr bis 14:00 Uhr)  - tatsächlich abgerechnet 1,56 € -1/2 Std. innerhalb der 6 kostenfreien Stunden (13:00 Uhr bis 
14:00 Uhr)

 2,71 € (13:00 bis 14:00 Uhr) = 2,71 je Wochentag – Erhöhung 1,15 € 

 Nachmittagsmodul  

 Bisher Nachmittagsmodul (14:00 Uhr bis 16:00 Uhr) 3,16€ je Wochentag + Spätmodul (16:00 Uhr bis 16:30 Uhr) 1,27 € je Wochentag –
4,43 € je Wochentag 

 2,71 € x 2 Stunden (14:00 bis 16:00 Uhr) = 5,42 € je Wochentag – Erhöhung 0,99 € zzgl. -0,5 Stunde Betreuung. 



 Der Elternbeirat wurde zur geplanten Kostenbeitragserhöhung informiert. Der 

Elternbeirat hat eine schriftliche Stellungnahme abgegeben. 

 Seitens der Verwaltung wurde aufgrund der 3. Änderungen der 

Kostenbeitragssatzung eine neue Kostenbeitragssatzung erarbeitet und es 

wird empfohlen den beigefügten Entwurf zu beschließen. 














